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L, Staatsthierarzneikunde

Geprüfter Entwurf
eines

Gesetzes betreffend das Medizinalwesen im Kt.
Zürich, vom 2? Juni R8SÄ,

(Auszug dessen, was die Thierärzte betrifft),

Tit. I-

Die Mcdizinalpersoncn und deren Berns.

-l. Allgemeine Bestimmungen,
8 l. Niemand darf den Beruf eines Arztes, Apo-

thekers, Thierarztes oder einer Hebamme ausüben, über-

Haupt sich mit der Heilung von Krankheiten bei Men-
schen oder Thieren oder mit der Geburtshülfe oder mit
der Zubereitung und dem Verkauf von Arzneien be-

fasse», ohne dazu die gesetzliche Berechtigung erlangt
zu haben. Diese letztere kann einer und derselben Per-
son nur für eine dieser Bernfsarten ertheilt werden,

8 2, Die Berechtigung zur Ausübung eines solchen

Berufes (8 1) ertheilt die Direktion der Medizinal-
angelegenheiten- durch ein besonderes Patent, Nur Pro-
sessoren, welche an der medizinischen Fakultät der zür-

cherischen Hochschule medizinische Fächer im engern Sinne
des Wortes vortragen, so wie Lehrer an der Thier-
arzneischule, welche Veterinärfächer im engern Sinne
lehren, bedürfen zur Ausübung des ärztlichen, bezichungS-

weise tbicrärzlichen Berufes keines solchen Patentes,

Den unbedingt zur Praris berechtigten Aerzten und
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Thierärzten benachbarten Kantone und angrenzender

Staaten, insofern diese bezügliches Gegenrecht halten,
ist, sobald sie sich über jene Berechtigung beim Bezirks-
arzte des betreffenden Bezirkes ausgewiesen haben, ge-

stattet, von ihrem Wohnorte aus ihren Beruf auch im
Gebiet des Kantons Zürich ohne Erwerbung eines

hierseitigen Patentes auszuüben. Es kann denselben

jedoch diese Befugniß aus besondern, in der Art der

Berufsbetreibung liegenden oder sonst erheblichen Grün-
den durch die Direktion der Mevizinalangelegenheiten
unter Vorbehalt des Rekurses an den Regierungsrath
entzogen werden,

s 3. Das Patent wird nach bestandener Staats-
Prüfung ertheilt. Die Anordnung der Prüfung so wie

der Entscheid darüber steht dem Medizinalrath zu (Gesetz

betreffend die Organisation des NegierungratheS und

seiner Direktionen, 8 t<)1). Patente mit Beschränkungen
in der Ausübung des betreffenden Berufes sind unzulässig.

8 -4. Schweizerbürgern, welche den dießfälligen For-
derungeu für die Zulassung zur Staatsprüfung im Kan-
ton Zürich entsprechende Studien gemacht und in andern

Kantonen oder Staaten die gesetzlichen, den hierseitigen
im Wesentlichen entsprechenden Prüfungen bestanden,

auch außerdem sich über mehrjährige tüchtige praktische

Leistungen in ihrem Berufe ausgewiesen haben, können

einzelne oder mehrere Abtheilungen der Prüfung erlassen

und diese selbst aus einen einzigen Prüfungsakt beschränkt

werden. Diese Begünstigung kann jedoch nicht eintreten
bei solchen Schweizerbürgern, deren Kantone kein Ge-

genrecht halten.
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An Nichlkantonsbürger werden die Patente erst nach

erhaltener Niederlassungsbewilligung ausgefertigt.
Minderheiten: Stach „ausgewiesen haben" wNr> eingesche-

bei! „wird das Patent auf einen Beschluß des Mcdizinairathes
ohne weitere Prüfung ertheilt. In Fällen, wo diese Bedingungen
nicht vollständig erfüllt sind", können u. s. f. — Die Worte
„Diese Begünstigung kann Gcgenrccht halten" sollen gest'.i-

chen und dafür folgender Satz aufgenommen werden : „Der Me-

distnalrath ist befugt, auch Ausländern unter den oben angeführten

Bedingungen einzelne Theile der Prüfung zu erlassen."

8 5. Aerzte, Apotheker und Thierärzte sind befugt,

zur Aushülse in ihrem Berufe, nach Maßgabe beste-

hender Vorschriften und unter ihrer Verantwortlichkeit
Gehülfen anzustellen. Die für Uebernahme solcher Ge-

hülfenstcllen erforderliche Bewilligung ertheilt der Direktor
der Medizinalangelegenhciten, nachdem die Bewerber

sich über den Besitz der nöthigen Kenntnisse durch Prü-
fung oder genügende Zeugnisse ausgewiesen haben.

8 7. Die Medizinalpersonen (Aerzte, Apotheker,

Hebammen und Thierärzte) haften für jede Fahrlässigkeit,
die ihnen bei Ausübung ihres Berufes zur Last fällt.
Sie sind, so lange sie nicht auf die BerusSbetrcibung
förmlich verzichtet haben, verpflichtet, so weit möglich

Jedem, der ihrer Dienste bedarf und sie dafür anspricht,

dieselben jederzeit zu leisten. Für gewissenhafte Erfüllung
ihrer Pflichten haben sie bei Empfang des Patentes
ein Handgelübde abzulegen.

8 8. Die Medizinalpersonen sind verpflichtet:
n von bei Ausübung ihres Bernfes wahrgenom-

menen Umständen, insbesondere Todesfälle», welche

ans ein Verbrechen z. B. Vergiftung schließen
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lassen, dem betreffenden Statthalteramte Kennt-
niß zu geben;

b. von Uebcrtretungen der Gesetze und Verordnn»-

gen betreffend das Mebizinalwesen, die sie in
ihrem Wirkungskreise wahrnehmen und durch

welche Nachtheil oder Gefahr für Gesundheit und

Leben entstehen kann, den betreffenden Medizi-
nalbeamtetcn Mittheilung zu machen;

von der Wahl ihres Wohnortes und allfälligem
Wechsel desselben dem BezickSarzte, beziehungö-
weise BezirkSthierarzte Kenntniß zu geben und
sich bei diesen nöthigenfallS über ihre Berechti-

gung zur Ausübung ihres Berufes auszuweisen,

8 9, Die Ankündigung von angeblichen Arznei-

Mitteln, welche ohne spezielle Verordnung eines Arztes
gebraucht werden können, ist ohne besondere Bewilli-

gung von Seite der Direktion der Medizinalangelegen-
heiten den Medizinalpersoneu wie sonst Jedermann

untersagt,
Minderheit! „Die Ankündigung von Gehcimniittein gegen

Krankheiten ist" u, s. f.

8 11, Den Aerzten, Apothekern, Thierärzten und

Hebammen kann daS Patent nur durch gerichtliches

Urtheil, sei es für immer oder auf eine gewisse Dauer,

entzogen werden.

Der Direktor der Medizinalangelegenheitcn ist be-

fugt, die von ihm nach 88 5 ausgestellten Bewilli-
gungen wegen Ueberschreitung der Befugnisse oder we-

gen anderweitiger Pflichtverletzung von Seite der Be-

treffende» jederzeit zurückzuziehen.
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>>. Besondere Bestimmungen betreffend die
T h i e r â r z t e,

8 13. Thierärzte, welche ihre Arzneiverordnungcn
zur Anfertigung in einer öffentlichen Apotheke abgeben,
sind verpflichtet, ein Tagebuch zu fuhren, in welchem
die Bezeichnung 'der Kranken so wie daö Datum der

ärztlichen Rathsertheilungen und der Krankenbesuche

eingetragen sind.

8 45. Thierärzte, welche die Arzneien selbst verab-

reichen, sind verpflichtet:
,->. dieselben selbst zu bereiten oder über eine richtige

Bereitung derselben möglichst zu wachen;
>>. ein Tagebuch zu führen, in welches ihre Verord-

nuugen genau und vollständig eingetragen sind;
die Arzneistoffe, so weit sie nicht zu den einfa-
chen, einheimischen gehören oder von ihnen selbst

kunstgerecht bereitet werden, aus einer öffentli-
chen Apotheke des Kantons zu beziehen;

a. ihre Privatapothekcn den bestehenden Vorschriften
entsprechend einzurichten.

8 16. Die Privatapotheken der Thierärzte sind

einer periodisch wiederkehrenden Visitation unterworfen.
8 47. Alle Thierärzte sind verpflichtet, von epizovti-

schen oder epizootisch-contagiösen Krankheiten, die sie in
ihrem Wirkungskreise beobachten, dem Bezirksthierarzt

unverzüglich Kenntniß zu geben.

8 18. Die Vergütung für die Hülfeleistungen der

Thierärzte ist dem ausdrücklichen oder stillschweigenden

Uebereinkommen zwischen ihnen und denjenigen Perso-

nen, die ihre Hülfe in Anspruch genommen haben.
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überlassen. Der Medizinalratb wird jedoch eine Tare

für die Perrichtungen der Thicrärzte und für die von

denselben dispensirten Arzneien in der Meinung erlas-

sen, daß dieselbe in streitigen Fällen den Maßstab für
die richterliche Entscheidung gibt,

Tit. ii
Die Medizinalbernnteten.

s 33, Zur Besorgung aller derjenigen Veterinär-

polizeilichen Verrichtungen, zu welchen die betreffenden

Fachkenntnisse erforderlich sind, wird für jeden Bezirk
ein Bezirkstbierarzt bestellt und jedem derselben ein Ad-

junkt bcigegcbeu. Dieselben stehen unter der Aufsicht

des Direktors der Mediziualangelegcnheiten, dessen Auf-
träge sie zu erfüllen haben,

K 34, Der Bezirksthierarzt ist der gerichtliche Thier-
arzt des Bezirkes. In Verhinderungsfällen oder wenn
es sich um Untersuchung von Kranken handelt, welche

die privatärztliche Hülfe desselben in Anspruch genom-
men haben, funktionirt an seiner Stelle der Adjunkt,
Von allen gerichtlichen Gutachten ist dem Medizinal-
rathe sofort eine Abschrift zur Prüfung einzusenden.

8 36. Die Wahl der Medizinalbeamteten steht dem

Regierungsrathe zu (Gesetz betreffend die Organisation
des Regiernngsrathes und seiner Direktionen). Die
Amtsdaucr derselben beträgt sechs Jahre. Beim An-
tritt ihres Amtes werden sie vom Mcdizinalrathe an

Eidesstatt in Pflicht genommen,
K 37. Die BezirkSthicrärzte beziehen einen jährli-

chen Gehalt von Frkn kill). Bei gerichtlichen Unter-
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suchungen erhalten dieselben ein Taggeld van Frkn. 8

für den ganzen nnd Frkn. 4 für den halben Tag. Ist
mit einer solchen Untersuchung eine Reise von mehr
als einer Stunde Entfernung oder eine Sektion vcr-
bunden, so kommt für das eine und andere je zum
halben oder ganzen Taggcld noch eine Entschädigung
von Frkn. 4 hinzu. Dagegen kann für Abfassung
des Berichtes nnd Gutachtens nichts :» Rechnung gc-
bracht werden.

Minderheit: Ist mit einer selchen Nntclsuchung
eine Reise von mehr als einer Stunde Entfernung verbunden,
se wird für jede Stunde des Hin- und Rückweges eine Vergütung
von Frkn. t und für Sektionen zudem eine Ertravergütnng von

Frkn. 4 bis t> berechnet. Dagegen kann u. s f.

Einladung
zur ordentlichen Jahresversammlung der Gesellschaft

schweizerischer Thierarzte.

Zum 4lsten Male tritt die Gesellschaft schweizeri-

scher Thierarzte den 6. und 7. August in ihrer ordcnt-

lichen Hauptversammlung zusammen. Der Vorstand

versammelt sich am ersten der genannten Tage Morgens
8 Uhr im Gasthof zum goldenen Falken in Zürich
und um lt> Uhr beginnen daselbst die Verhandlungen
der Gesellschaft, die hauptsächlich in wissenschaftlichen

Besprechungen bestehen.

ES werden hiemit alle Mitglieder des Vereins,
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sowie Jedermann, der Interesse an der Veterinärwis-
senschaft findet, zur Theilnahme eingeladen,

Diejenigen Schweizerthierärzte, die bis jetzt der Ge>

sellschaft noch fern geblieben sind, werden freundschaft-

lichst zum Anschluß an dieselbe gerufen. Wo ist der

Arzt, der nicht im Austausch des Erfahrenen und Ge-

lernten mit seinen College» Vortheile gewänne, zum

eigenen Nutzen und zu dem seiner Mitbürger! Welcher

könnte in Wahrheit rationell bleiben, ohne mit der

Zeit und der Wissenschaft fortzuschreiten! Und unzwei-
selhaft bietet den Thierärzten hiefür das Leben unserer

Gesellschaft ein zweckentsprechendes Mittel dar. Möchten
sich daher bald Alle in ihrem Schooße zusammenfinden!

Die ökonomischen Opfer bestehen in einem jährli-
chen Beitrag von 1 Fr, 5l) Rpp,

Um in den Verein einzutreten, bedarf eS einer

einfachen Anmeldung bei dem Unterzeichneten,

Außersihl bei Zürich, den 25. Juli <854,

Namens der Gesellschaft schwciz,

Thierärzte,
der diesjährige Präsident derselben:

N, Zanggcr,
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